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Mag. Gerhard Karner 

Bundesminister 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.136.474  

Wien, am 1. April 2022  

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer und weitere Abgeordnete haben 

am 3. Februar 2022 unter der Nr. 9650/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Lage im AHZ Vordernberg im Jahr 2021“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

• Wie viele Insassen waren im Jahr 2021 insgesamt im AHZ Vordernberg untergebracht? 

• Wie gliedern sich diese Personen nach Geschlechtern auf? 

Im Jahr 2021 waren im Anhaltezentrum Vordernberg insgesamt 1.173 ausschließlich 

männliche Insassen untergebracht. 

Zur Frage 3: 

• Wie stellt sich die Altersstruktur der im Jahr 2021 untergebrachten Personen dar? 

 

Lebensalter Anzahl 

bis 20 134 

21-30 617 

31-40 300 
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41-50 105 

51-60 15 

61-70 2 

 

Zur Frage 4: 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2021 untergebrachten Personen nach Nationalitäten auf? 

 

Staatsangehörigkeit Anzahl 

Afghanistan 260 

Marokko 129 

Nigeria 101 

Pakistan 72 

Algerien 64 

Tunesien 49 

Ägypten 46 

Gambia 32 

Türkei 32 

Indien 32 

Somalia 25 

Syrien 25 

Albanien 23 

China 23 

Irak 23 

Bangladesch 22 

Libyen 20 

Serbien 15 

Georgien 14 

Russland 13 

Iran 11 

Rumänien 10 
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Senegal 9 

Ghana 8 

Mazedonien 7 

Kosovo 7 

Ukraine 6 

Libanon 5 

Niger 5 

Palästina 5 

Guinea 5 

Unbekannt 4 

Côte d`Ivoire  4 

Mali 4 

Kamerun 3 

Vietnam 3 

Sudan 3 

Bosnien und Herzegowina 3 

Kolumbien 3 

Montenegro 3 

Moldawien 3 

Sri Lanka 2 

Polen 2 

Äthiopien 2 

Burkina Faso 2 

Liberia 2 

Mongolei 2 

Eritrea 2 

Kongo - Demokratische Republik  2 

Venezuela 2 
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Armenien 2 

Sierra Leone 2 

Usbekistan 1 

Kirgisistan 1 

Tadschikistan 1 

Israel 1 

Litauen 1 

Kongo  1 

Vereinigte Staaten 1 

Deutschland 1 

Togo 1 

Dominikanische Republik 1 

Estland 1 

Aserbaidschan 1 

Haiti 1 

Staatenlos 1 

Kroatien 1 

Italien 1 

Guinea-Bisseau 1 

Benin 1 

Weißrussland 1 

Kuba 1 

 

Zur Frage 5: 

• Wie lange war die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der im Jahr 2021 unterge-

brachten Personen? 

47 Tage. 
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Zu den Fragen 6 und 7: 

• Wie viele Personen wurden im Laufe des Jahres 2021 - gegliedert nach Monaten - zur 

unmittelbaren Vorbereitung der Außerlandesbringung in andere Polizeianhaltezentren 

überstellt? 

• Wie viele Personen wurden im Laufe des Jahres 2021 - gegliedert nach Monaten - 

entlassen? 

 

Monat Überstellungen Entlassungen 

Jänner 57 42 

Februar 69 18 

März 82 23 

April 74 23 

Mai 66 13 

Juni 84 15 

Juli 97 12 

August 82 31 

September 59 23 

Oktober 74 28 

November 80 52 

Dezember 63 24 

Summe 887 304 

 

Zur Frage 8: 

• Wie gliedern sich diese Entlassungen nach Entlassungsgründen auf? 

 

 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

EAST Ost 1            

EAST West  1 1          

Abschiebung 

Landweg 
 1           

Haftun- 

fähigkeit 
2 3 1 5 1  1 2 6 6 1 2 

Sonstiger 

Entlassungs- 
9 1 6 3 1 4 5 3 2 4 14 6 
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grund 

Wegfall 

Schubhaft- 

grund 

24 5 10 8 7 6 3 22 14 16 36 15 

Maximale 

Schubhaft- 

dauer 

        1    

Flucht      1       

kein Heimreise- 

zertifikat 
1 2     1      

BFA, LVwG, 

BVwG, VWG 

(Vorführung mit 

anschl. 

Entlassung 

4  2 6 1 3  2  2  1 

Gelinderes 

Mittel 
1 5 3 2 3 1 2 2     

Justizanstalt 

Leoben 
          1  

Summe 42 18 23 23 13 15 12 31 23 28 52 24 

 

Zu den Fragen 9 und 10: 

• Wie war die prozentuale Auslastungsquote im Jahresdurchschnitt im Jahr 2021? 

• Wie stellt sich die durchschnittliche Auslastungsquote im Jahr 2021 je Kalendermonat 

in Prozenten dar? 

Im Jahresdurchschnitt lag die Auslastungsquote im Anhaltezentrum Vorderberg bei 

58,70%.  

Monat Auslastungsquote 

Jänner 65,13 % 

Februar 56,92 % 

März 67,44 % 

April 62,35 % 

Mai 55,09 % 
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Juni 56,68 % 

Juli 52,95 % 

August 44,81 % 

September 48,20 % 

Oktober 64,05 % 

November 68,39 % 

Dezember 62,43 % 

 

Zu den Fragen 11 und 12: 

• Wie hoch waren im Jahr 2021 die Gesamtkosten des AHZ Vordernberg? 

• Wie gliederten sich die Gesamtkosten im Jahr 2021 jeweils auf Mietkosten, Betriebs-

kosten, Personalkosten, Kosten für medizinische Betreuung/Untersuchungen, Über-

setzungs-/Dolmetschkosten, Kosten für Personentransporte, Medikamentenkosten, 

Instandhaltungskosten sowie Kosten für Sachverständige und ggf. sonstige Kosten 

auf? 

 

Anhaltezentrum Vordernberg Kosten 2021 

Personalkosten 4.735.176,66 

Mietkosten 2.283.972,96 

Betriebskosten 258.370,56 

Medizinische Betreuung/Untersuchungen 64.906,00 

Übersetzungs-/Dolmetscherkosten 67.890,00 

Sonstige Kosten 6.217.083,00 

Summe 13.627.399,18 

Zur Frage 13: 

• Welche Leistungen sind ggf. durch sonstige Kosten noch abgebildet? 

Die sonstigen Kosten umfassen Vertrags- und Werkleistungen, Reinigungskosten, Kosten 

für Wirtschafts- und Verbrauchsgüter, Ersatzteile, Reinigungsmitteln, Büromaterial und 

Fachliteratur, Medikamentenkosten, Instandhaltungskosten sowie Kosten für Personen-

transporte und Sachverständige. 
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Zur Frage 14: 

• Wie viele Exekutivbeamte waren im Jahr 2021 im AHZ Vordernberg im Einsatz? 

Die Messgröße für tatsächlich dienstbare Bedienstete sind Vollbeschäftigungsäquivalente 

(VBÄ). Bei der Auswertung der Werte der Vollbeschäftigtenäquivalente wurden folgende 

Kriterien berücksichtigt: Dienstzugeteilte werden dort gezählt, wo sie Dienst verrichten; 

exklusive Personen, die sich in Karenz befinden; bei Personen mit einer herabgesetzten 

Wochendienstzeit finden jene Arbeitsstunden Berücksichtigung, die tatsächlich geleistet 

werden.  

Stichtag VBÄ 2021 

1. Jänner  56,75 

1. Februar 59,00 

1. März  60,00 

1. April  57,63 

1. Mai  59,63 

1. Juni  59,63 

1. Juli  54,63 

1. August  59,63 

1. September  58,63 

1. Oktober  58,63 

1. November  58,63 

1. Dezember  65,63 

 

Zur Frage 15: 

• Wie viel Personal der Sicherheitsfirma war für die Betreuung der Insassen jeweils im 

Jahr 2021 beschäftigt? 

 

Monat Sicherheitspersonal 

Jänner 52 

Februar 53 

März 52 

April 54 

Mai 55 

Juni 54 

Juli 52 
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August 53 

September 50 

Oktober 49 

November 48 

Dezember 49 

 

Zur Frage 16: 

• Wie viel zusätzliches Personal war im Jahr 2021 im AHZ Vordernberg beschäftigt bzw. 

für welche Leistungen und Tätigkeiten? 

In der Ambulanz im Anhaltezentrum in Vordernberg, die von der Gesundheitsfürsorge 

Vordernberg, einer 100%ige Tochter der Humanocare GmbH, betrieben wird, waren 16 

Personen beschäftigt. Im Jänner und Februar 2021 waren vier und in den restlichen 

Monaten des Jahres 2021 drei Mitarbeiter von Reinigungsfirmen beschäftigt. Von der 

Marktgemeinde Vordernberg war ein Mitarbeiter im Anhaltezentrum Vordernberg 

eingesetzt. Anlassbedingt zur Verrichtung des Winterdienstes (Schneeräumung, 

Streuarbeiten etc.) kommen weitere Mitarbeiter der Marktgemeinde Vordernberg zum 

Einsatz. 

Zu den Fragen 17 und 18: 

• Gab es Beamte, Mitarbeiter der Sicherheitsfirma oder sonstiges Personal die in 

Ausübung ihrer Tätigkeit im AHZ Vordernberg angegriffen oder verletzt wurden? 

• Wenn ja, wie viele Personen wurden im Jahr 2021 angegriffen oder verletzt? 

In Ausübung ihrer Tätigkeiten wurden Exekutivbeamte im Anhaltezentrum Vordernberg 

angegriffen, fünf Exekutivbeamte wurden dabei verletzt. 

Zur Frage 19: 

• Wie oft kam es - gegliedert nach Delikten, Verwaltungsübertretung bzw. Straftat-

bestände - im Jahr 2021 zu Anzeigen im AHZ Vordernberg? 

 

angezeigtes Delikt Anzahl 

§ 107 StGB 3 

§ 125 StGB 33 

§ 126 StGB 4 
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§ 83 StGB 9 

§ 114 FPG 2 

§ 127 StGB 2 

§ 135 StGB 1 

§ 269 StGB 6 

§ 84 StGB 1 

Notzeichengesetz 1 

Zusätzlich wurden je zwei Verwaltungsübertretungen gemäß 120 Abs. 3 Z 1 FPG bzw. § 82 

Abs. 1 SPG und eine Verwaltungsübertretung gemäß § 51 Abs. 2 iVm § 11a WaffG zur 

Anzeige gebracht. 

Zu den Fragen 20 und 21: 

• Gab es im Jahr 2021 erfolgte oder versuchte Ausbrüche von Insassen des AHZ 

Vordernberg? 

• Wenn ja, wie viele derartige Vorfälle gab es? 

Es kam zu fünf Fluchtversuchen. 

Zu den Fragen 22 bis 27: 

• Wie viele Corona-Positive Fälle gab es im Jahr 2021 im AHZ Vordernberg? 

• Werden diese Corona-Positiven Fälle standardmäßig an die Gesundheitsbehörde der 

zuständigen Bezirkshauptmannschaft Leoben gemeldet? 

• Wie wird mit Corona-Positiven Fällen im AHZ Vordernberg umgegangen bzw. welche 

Quarantäneregelungen werden wie umgesetzt? 

• Kam es in diesem Zusammenhang auch zu externen Unterbringungen? 

• Wenn ja, wurden die aufgrund von Corona-Positiv-Fall extern untergebrachten 

Personen durch die Polizei oder eine Sicherheitsfirma bewacht? 

• Wenn ja, welche Kosten sind durch externe Unterbringungen aufgrund von Corona-

Positiven Fällen insgesamt entstanden und wie gliedern sich diese Kosten auf? 

Sollte bei einem Insassen des Anhaltezentrums Vordernberg der Verdacht bestehen, dass 

dieser mit COVID-19 infiziert ist, wird unverzüglich ein Antigen- sowie ein PCR-Test 

durchgeführt. Ist das Ergebnis des Antigentests negativ, wird über die weiteren 
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Maßnahmen nach einer Einzelfallprüfung und nach Rücksprache mit einem Arzt der 

hauseigenen Ambulanz entschieden. 

Im Falle eines positiven Antigentests erfolgt eine Separierung des Angehaltenen, der 

fortan als Verdachtsfall geführt wird, sowie der mit ihm im selben Raum angehaltenen 

Personen. Darüber hinaus wird in der betroffenen Wohngruppe der offene Vollzug 

ausgesetzt. Diese Maßnahmen werden zumindest bis zum Einlangen des PCR-

Testergebnisses aufrechterhalten. 

Sollte sich der Verdacht einer COVID-19-Infektion bestätigten, erfolgt die Meldung an die 

Gesundheitsbehörde. Die infizierte Person ist nicht haftfähig und aus der Schubhaft zu 

entlassen. Im Jahr 2021 wurden sechs Personen positiv getestet.   

Vom Anhaltezentrum Vordernberg wurden auf Grund der daraus resultierenden 

Haftunfähigkeit keine externen Unterbringungen veranlasst. Behördliche Quarantäne-

maßnahmen nach erfolgter Entlassung aus der Schubhaft fallen in die Zuständigkeit der 

Gesundheitsbehörden. 

 

Gerhard Karner 
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